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1 Hintergrund und Projektbestandteile 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

In der Verbandsgemeinde Gerolstein werden bereits seit einiger Zeit Starkregen- und 

Hochwasservorsorgekonzepte erstellt. Zunächst wurden Ortsgemeinden separat bearbeitet (sog. Cluster 0 

mit den Ortsgemeinden Duppach, Rockeskyll, Neroth, Pelm und Berlingen). Für den Bereich der ehemaligen 

VG Hillesheim bestehen flächendeckend bereits Vorsorgekonzepte. Im vorliegenden Cluster 1 wurden für die 

Ortsgemeinden Birresborn, Densborn, Kopp und Mürlenbach sowie die Gerolsteiner Stadtteile Büscheich, 

Lissingen, Michelbach, Müllenborn und Roth aufgestellt. Die Ortsgemeinde Salm soll ebenfalls untersucht 

werden, lehnte die Erstellung eines Vorsorgekonzepts jedoch ab. 

In allen der betreuten Ortsgemeinden und Stadtteile haben sich während der Ereignisse im Juli 2021 teils 

erhebliche Sachschäden sowohl an kommunalen Einrichtungen als auch an privaten Gebäuden ergeben.  

Die Verbandsgemeinde Gerolstein möchte daher für die genannten Ortsgemeinden und Stadtteile örtliche 

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte erstellen, um den Stand der Vorsorge in allen Bereichen zu 

überprüfen und weiterzuentwickeln. Der Fokus der Vorsorge soll auf hohe Schäden verursachende 

Extremereignisse liegen. Zu beachten ist auch, dass das Bewusstsein für Gefahren nach langer Zeit oder 

hinter Schutzmaßnahmen häufig nicht mehr ausgeprägt ist. Alle Maßnahmen der Hochwasservorsorge sind 

endlich. Größere Ereignisse sind denkbar, so dass auch die getroffenen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, 

Wasser und Schlamm aus der Ortslage fernzuhalten. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Eigenvorsorge 

der betroffenen Bürgerinnen und Bürger besondere Bedeutung. Die Betroffenen sind nach Wasser-

haushaltsgesetz selbst verantwortlich, in dem ihnen möglichen und zumutbaren Maße Vorsorge zu treffen 

und die Schäden zu minimieren. Bei großen Hochwassern und extremen Starkregenereignissen mit sehr 

seltenen Wiederkehrzeiten werden sich auch in Zukunft Schäden nicht vermeiden, aber durch gute 

Vorbereitung und passende Schutzmaßnahmen deutlich verringern lassen. 

Im Rahmen des zu erstellenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts sollen gemeinsam mit der 

Verwaltung, den Bürger:innen und weiteren Akteuren wie Gefahrenabwehr, Forst- und Landwirtschaft, 

Industrie- und Gewerbebetrieben und Fachbehörden alle Themen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge 

besprochen und gemeinsam Maßnahmen zur Minderung des Schadenspotenzials ς auch im privaten Bereich 

ς aufgezeigt werden.  

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine 

Gemeinschaftaufgabe von Betroffenen, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, Ortsgemeinden, Stadt und 

Staat. Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis umzusetzen. Das bedeutet 

in erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen und potenzielle 

Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und umzusetzen, um 

Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf Recherchearbeiten 

und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von ortsbezogenen Arbeitsworkshops 

beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen Verwaltungen, öffentlichen Stellen, 

politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen sowie durch Expertengespräche mit 

Vertretern von Fachbehörden und Trägern der öffentlichen Infrastruktur, wurde das vorliegende Konzept 

entwickelt.  

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden 

Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich 

ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden 

konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um 

die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu 

fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den 

Auftraggebern vereinbart. 
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1.2 Zielsetzung  

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen 

aufgrund von Flusshochwassern und durch Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren 

wurden bereits an vielen Orten die klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. 

Zukünftig muss man sich darauf einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu 

örtlichen Überflutungen und Hochwasser führen ς auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und 

bislang nicht hochwassergefährdet waren.  

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten 

Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr 

einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können. 

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem 

bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen 

Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen 

Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, 

Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten 

Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar. 

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private 

Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das 

Gebäude eintritt.  

Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess 

sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko 

herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen 

Umsetzung aufzeigen. 

Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam 

entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu 

minimieren. 

1.3 Projektablauf 

Offiziell gestartet wurde der Prozess mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 11. Mai 2022 in der 

Stadthalle Rondell in Gerolstein. Hier wurden auch bereits die Termine der späteren Bürgerbeteiligung 

vorgestellt und beworben. Zur örtlichen Analyse wurden Ortsbegehungen durchgeführt, an denen Vertreter 

der Ortsgemeinde bzw. Stadtteile, der Freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs teilnahmen. Diese 

Abb. 1: Projektbestandteile und zeitliche Abfolge 
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Ortsbegehungen dienten der Verifizierung der vorab vorgenommen Kartenanalyse sowie der Vorbereitung 

der jeweiligen Bürgerworkshops. Für jede betrachtete Ortslage fanden die ersten Bürgerversammlungen als 

Arbeits-Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in weiteren Bürgerforen präsentiert. 

1.4 Datengrundlagen und ergänzende Dokumente 

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung (Bürgerforen) sowie als 

Grundlage zur Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend 

genannte Daten und Informationsquellen genutzt: 

ω Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz 

mit den Angaben zu Wassertiefen und überflutungsgefährdeten Bereichen bei Hochwassern mit 

Wiederkehrereignissen HQ10, HQ100 und HQextrem. 

ω Hochwasserinfopaket des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-

Pfalz: 

o Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung: Verbandsgemeinde Gerolstein 

Á Bestand Gewässer und Aue: Defizitstrecken 

Á Maßnahmen am Gewässer und in der Aue 

Á Bestand Flächennutzung und Abflussbildung 

Á Maßnahmen in der Fläche 

o Ergänzung Starkregenmodul 

Á Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen 

ω Karten zur Erosionsgefährdung des Landesamtes für Geologie und Bergbau 

o Bodenabtrag ABAG 

o Wassererosionsgefährdungsklasse Cross-Compliance bzw. GAPKondV 

ω Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie 

den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge 

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse sowie zur Maßnahmenentwicklung wurden durch 

die Verbands- und die Ortsgemeinde sowie Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an Fotos und Videos von 

Überschwemmungsereignissen zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und teilweise auch in den 

einzelnen Berichten verwendet wurden. 

1.5 Ortsbegehungen 

Die Ortsbegehung fand mit Vertretern der Ortsgemeinde, der Feuerwehr und Betroffenen am 21. März 2022 

statt. 

Die Begehung diente zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits 

bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden 

Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten, den Haupt- und Nebengewässern in der bebauten Ortslage 

sowie im unmittelbaren Einzugsgebiet oberhalb der Siedlungsbereiche, bestehender 

Entwässerungseinrichtungen und Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und weiterer 

(potenziell) hochwasser- und starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurde die Ortsbegehung durch 

bürointerne Nachbegehungen (siehe Kapitel 1.7) im laufenden Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den 

Bürgerveranstaltungen und durch Erkenntnisse aus den Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden. 
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1.6 Bürgerveranstaltungen 

1.6.1 Bürgerforum zum Projekteinstieg 

Die erste Bürgerveranstaltung diente der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung 

über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und 

Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Das Bürgerforum für Mürlenbach fand am 2. Juni 2022 im 

Bürgersaal Mürlenbach statt. 

Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher 

und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und 

im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, 

mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden 

vermeiden kann.  

Referiert und informiert wurde über: 

ω örtliche Gefahrenlage gemäß Hochwassergefahren- und -risikokarten, 

ω örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Sturzflutgefährdungskarte, 

ω baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme, 

ω den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer, 

ω die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer 

ω Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das 

Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 

ω Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen) 

ω typische Einfallswege des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen 

Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld 

ω Warnung vor Starkregen und Hochwasser, Informationsvorsorge 

ω Richtiges Verhalten vor, während und nach Überschwemmungen 

Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen 

beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben. 

1.6.2 Vorstellung der Maßnahmen 

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden in einer zweiten 

öffentlichen Veranstaltung am 16. Mai 2023 im Bürgersaal Mürlenbach präsentiert. Hierzu wurden 

Maßnahmensteckbriefe erstellt, die nach der Veranstaltung auch online auf der Projektplattform unter 

vggerolstein.hochwasserschutz-konzept.de nachzulesen waren. Hier bestand noch bis Ende September 2023 

die Möglichkeit, Anmerkungen und Hinweise zu geben, die noch in die Konzepterstellung aufgenommen 

werden konnten. 

1.7 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine im Cluster 1 

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen 

Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und 

Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt. Zudem gab es 

ergänzende Ortstermine und Abstimmungen zur Validierung der Sturzflutgefahrenkarte und zur Abstimmung 

mit laufenden Projekten: 

02.02.2022 Startgespräch mit Vertreter:innen der Verbandsgemeinde (Hr. Fasen, Fr. Münch, Hr. Müller, 

Fr. Zapp), der VG-Werke (Hr. Schneider) des Planungsbüros (Hr. Hömme, Hr. Thesen) und 

des KHH (Hr. Jodes) 
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11.05.2022 Auftaktveranstaltung in Gerolstein 

29.04.2023 Gewässerbegehung mit der Ortsgemeinde und den betroffenen Anliegern entlang des 

Fischbaches in Birresborn 

28.06.2022 Ortsbegehungen im Forst mit Revierförster Hr. Michels (Forstrevier Gerolstein) in 

Müllenborn, Michelbach und Büscheich 

10.08.2022 Örtliche Abstimmung von Maßnahmen entlang des Fischbaches, an der Kyllmündung und 

im Umfeld des Gemeindebauhofs an der Kyll mit der Ortsgemeinde 

18.01.2023 Ortstermin in Densborn, mit Vertreter:innen der Ortsgemeinde und der Deutschen Bahn 

(Fr. Farahani, Hr. Moritz) zum Neubau der Bahnsteige und dem Bachdurchlass 

(Schlimmbach) unter der Bahnstrecke 

16.02.2023 Ortstermin mit Revierförster Michels am Rappelbach in Büscheich/Michelbach 

28.02.2023 Ortstermin mit den betroffenen Anliegern und mit Vertretern der VG-Verwaltung im 

.ŜǊŜƛŎƘ αLƴ ŘŜǊ ǊŀǳƘŜƴ ²ƛŜǎŜά ŀƳ aƛŎƘŜƭōŀŎƘ ό{ǘŀŘǘǘŜƛƭ .ǸǎŎƘŜƛŎƘύ  

12.04.2023 Abstimmungsgespräch zur Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung und offenen Fragen 

mit der Verbandsgemeindeverwaltung (Hr. Riske, Hr. Steffes) 

20.04.2023 Ortstermin mit Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung zur Klärung und 

Abstimmung von Maßnahmen der Hochwasserschadenbeseitigung 

08.05.2023 Ortstermin und Eigenvorsorge-Beratung Densborner Industrie Bau GmbH in Densborn 

18.06.2023 Vor-Ort-Information zum Vorsorgekonzept und Eigenvorsorge-Beratung beim VG-

Feuerwehrtag in Gerolstein-Lissingen (gemeinsam mit dem HochwasserKompetenz-

Centrum Köln) 

29.06.2023 Abstimmung im Forstamt Gerolstein zur Abstimmung von Maßnahmen zum Wasserrückhalt 

im Wald und zur Renaturierung von Gewässern 

06.07.2023 Gemeinsamer Workshop und Ortsbesichtigungen mit den Revierförstern zu 

Maßnahmenpotenzialen im Forst und an den Bächen im Wald 

26.07.2023 Ortstermin in Densborn mit OG, VG, und Forst zu den entwickelten Maßnahmen im EZG des 

Schlimmbaches 

15.02.2023 Fachgespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität, Trier, zu den offenen Fragen und 

Situationen in den einzelnen Ortsgemeinden an relevanten Bundes, Kreis- und 

Landesstraßen  

06.10.2023 Informationsaustausch mit Pascal Lenzen (VG Gerolstein, Fachbereich 3), zuständig für die 

Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde, über die Erstellung des neuen 

Feuerwehrbedarfsplans, zu Materialausstattung und Aktualisierung der Alarm- und 

Einsatzplanung 

Interne zusätzliche Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung  

¶ am 18.01.2023 in Densborn  

¶ am 31.03.2023 in Birresborn, Lissingen, Müllenborn, Mürlenbach und Roth 

¶ am 24.04.2023 in Kopp und Büscheich 

¶ am 08.05.2023 in Mürlenbach 
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2 Örtliche Gefährdungssituation  

2.1 Gefährdungsanalyse Hochwasser 

2.1.1 Kyll 

Das Land Rheinland-Pfalz stellt Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten als Informationsgrundlage 

über die hochwassergefährdeten Flächen entlang der Kyll und das Ausmaß der dort vorhandenen Risiken 

öffentlich zur Verfügung. Die Kyll ist ein Gewässer 2. Ordnung und liegt innerhalb der VG Gerolstein in der 

Zuständigkeit des Landkreises Vulkaneifel. 

Durch die Gefahrenkarten soll erreicht werden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften ihre 

Hochwasservorsorgemaßnahmen verbessern und dass die betroffene Bevölkerung eines 

hochwassergefährdeten Gebietes von vornherein Schadenspotenzial reduziert oder Schäden ausschließt. Die 

Hochwassergefahren- und -risikokarten stehen auf der Webseite www.hochwassermanagement.rlp.de zur 

Verfügung.  

Diese zeigen die hochwasserbetroffenen Gebiete und die zu erwartenden Wasserstände bei einem 

statistisch alle zehn Jahre (HQ10) und alle 100 Jahre (HQ100) auftretendem Hochwasserabfluss sowie bei 

einem möglichen Extremhochwasser. Erkennbar ist die räumliche Ausdehnung der Überflutungen bei 

Hochwasserereignissen mit unterschiedlichen Wiederkehrintervallen, auch beim Versagen von 

Hochwasserschutzeinrichtungen (siehe beiliegende Karten zu den Wassertiefen und 

überflutungsgefährdeten Bereichen in der Ortslage).  

Die Hochwasserrisikokarten enthalten Angaben über die Anzahl der betroffenen Einwohner, die Art der 

Flächennutzung in potenziell überfluteten Bereichen und Anlagen mit umweltgefährdeten Stoffen. Die 

Risikokarten geben für die Ortsgemeinde Mürlenbach an, dass bei einem zehnjährlichen Ereignis 10 

Einwohner betroffen sind, bei einem hundertjährlichen Ereignis 20 Einwohner und bei einem Extremereignis 

rund 30 Einwohner. 

Nach den Vorgaben der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft-Wasser (LAWA) wurde eine Risikobewertung des 

Hochwasserrisikos und der dadurch Betroffenen an festgelegten Gewässerkulissen durch das Landesamt für 

¦ƳǿŜƭǘ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ƛŜǎŜ ŜƴǘƘŅƭǘ ŜƛƴŜ αumfassende Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen von 

Hochwasserereignissen und die anschließende Bestimmung der Risikogebiete gemäß § 73 WHG bzw. Artikel 

4 Abs. 2 HWRM- RL durchgeführt.ά ό[!b59{!a¢ C«w ¦a²9[¢ нлмуΣ {ΦпύΦ !ǳǎ ŘŜƳ 9ǊƎŜōƴƛǎōŜǊƛŎƘǘ 

αHochwasserrisikomanagementplanung in Rheinland-Pfalz. Vorläufige Risikobewertung ς 1. 

Fortschreibungszyklusά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘǎ ŦǸǊ ¦ƳǿŜƭǘ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŦƻƭƎŜƴŘŜ wƛǎƛƪƻŀōǎŎƘŅǘȊǳƴƎΥ 

Ortsgemeinde 
abgeschätzter Schaden bei EHQ auf der 

Gemeindefläche [Euro]  
angenommene Betroffene Einwohner bei EHQ 

[Anzahl] 

Mürlenbach 343.000 34 

 

2.1.2 Nebengewässer in der Ortslage 

Die Abb. 2 zeigt die für die bebaute Ortslage relevanten Gewässer und deren Einzugsgebiete. Innerhalb des 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǇŀƪŜǘǎ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘǳǊŎƘ CƭǳǎǎƎŜōƛŜǘǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘǎ ŦǸǊ ¦ƳǿŜƭǘ ǎƛƴŘ 

diejenigen Gewässerstrecken ermittelt, die nach Auswertung der Gewässerstrukturdaten im Hinblick auf die 

Hochwasservorsorge einen ungünstigen Zustand aufweisen (siehe Karte Bestand und Maßnahmen in der Aue 

in den Anlagen). Dem gegenübergestellt sind Maßnahmenvorschläge, um die Gewässerstrukturen derart zu 

verbessern, dass sie auch einen wirksamen Beitrag zur Hochwasservorsorge außerhalb der Ortslagen für die 

Siedlungsbereiche leisten können. Vorrangig soll dabei das Entwicklungspotenzial an Gewässer- und 

Auenstrecken mit Retentionspotenzial genutzt werden.  

Südlich des Mündungsbereichs mit dem Braunenbach verläuft die Kyll als Gewässerstrecke mit Uferverbau 

und ohne Randstreifen, nördlich ab dem Mündungsgebiet mit dem Godesbach gilt die Kyll als 
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Gewässerstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil und Uferverbau ohne Randstreifen. Im Mündungsbereich 

ist der Braunenbach auch mit einem tiefen oder sehr tiefen Profil und Uferverbau ohne Randstreifen 

ausgebildet, über weite Strecke bis zum unmittelbaren Mündungsbereich im Siedlungsgebiet ist er als 

Gewässerstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil ohne Uferverbau und ohne Randstreifen ausgebildet. Der 

im Siedlungsgebiet verlaufende Teil des Godesbaches schwankt in seiner Tiefenprofilierung über die gesamte 

Strecke, besitzt aber im unmittelbaren Mündungsgebiet einen Randstreifen. 

Die Kyll im Verlauf der Ortslage ist ausgewiesen als Gewässer mit Retentionspotenzial. Die beiden Zuflüsse 

Braunenbach im Osten und Godesbach im Westen sind unmittelbar außerhalb der Ortslage als 

Gewässerentwicklungskorridore in Gewässerstrecken ohne eigendynamische Entwicklung mit 

Sohlenanhebung ausgewiesen. 

 

In Mürlenbach sind Gewässer 3. Ordnung:  

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Ortslage  

Gewässername Gewässerkennziffer 

Gewässer 3. Ordnung  

Bach vom Grindelborn 2665529400 

Bach vom Riependell 2665512940 

Bertradagraben 2665512960 

Braunebach 2665520000 

Buschbach 2665529800 

Dellbach 2665419999 

Eichelbach 2665422000 

Fichtebach 2665529320 

Godesbach 2665512000 

Hanertbach 2665529600 

Abb. 2: Einzugsgebiete der Gewässer im Bereich der Ortslage 
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Hausbach 2665511920 

Hersbach 2665531600 

Kaulbach 2665522400 

Kleiner Wiesenbach 2665529920 

Mühlengraben 2665529980 

Nebenbach 2665512944 

Ortsbach 2665531200 

Petersbach 2665529200 

Remmelbach 2665522000 

Steinichbach 2665531400 

Treisbach 2665536000 

Wahlbach 2665534000 

Waldbach 2665511600 

Weißenbach 2665522600 

Wellenbach 2665511800 

 

2.2 Gefährdungsanalyse Starkregen 

2.2.1 Sturzflutgefährdungskarte von 2017 

Grundlage für die örtliche Analyse zur Gefährdung der bebauten Ortslage von Hochwasser und Sturzfluten 

durch Starkregen sind die Karten und der Bericht aus dem Informationspaket Hochwasservorsorge des 

Landes Rheinland-Pfalz für die Verbandsgemeinde Gerolstein. In der erstellten Gefahrenkarte werden 

Sturzflut-Entstehungsgebiete sowie -Wirkungsbereiche dargestellt, die sich aufgrund der bestehenden 

Topographie, der zur Oberflächenabflussbildung beitragenden Fläche und ihrer Hangneigung ergeben. 

Berücksichtigt wurden abflusswirksame Tiefenlinien mit einem Mindesteinzugsgebiet von 20 ha, die aus 

einem bereinigten Geländemodell (Bodenauflösung 5 m) errechnet wurden. Der Bericht des 

Informationspakets stellt die Sturzflutgefährdung dar. Die entsprechende Bewertung zur jeweiligen Ortslage 

ist in Tab. 2 aufgeführt.  

 

Die Gefahrenkarte wurde anhand der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse verifiziert, plausibilisiert 

und ggf. ergänzt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sie das Gefahrenbild, wie es sich bei den 

vergangenen Starkregen und Hochwasserabflüssen darstellte, recht genau wiedergibt, insbesondere was die 

Tab. 2: Prüftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung 
(Quelle: Hochwasserinfopaket) 
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Entstehungsbereiche angeht. Im innerörtlichen, bebauten Bereich kann die Karte nur grob die möglichen 

Fließwege darstellen. Hier sind die Erfahrungen und die Kenntnisse von Bevölkerung und Einsatzkräften 

besonders wichtig, um das Gefährdungsbild einzuschätzen und notwendige Maßnahmen abzuleiten. Auch 

nach zukünftigen Ereignissen sollte die Karte anhand der gewonnenen Erkenntnisse aktualisiert werden. 

Die in den Karten dargestellten, für die einzelnen Ortslagen kritischen Abflussbereiche sowie die durch die 

Bürgerinnen und Bürger genannten, tatsächlichen Fließwege bei vergangenen Ereignissen wurden bei der 

örtlichen Analyse genauer betrachtet. Die starkregen- und hochwasserrelevanten Defizit- und 

Potenzialbereiche sind in Kapitel 3 beschrieben. 

Mürlenbach unterliegt einer hohen Gefährdung durch Sturzfluten nach Starkregenereignissen bedingt durch 

die langen und mit starken Abflüssen versehenen Einzugsgebiete der den Ort durchlaufenden Gewässer 

dritter Ordnung. Dem Braunen- sowie dem Godesbach fließen in ihren langen Einzugsgebieten zahlreiche 

starke Abflusskonzentrationen zu. Auch in Einzugsbereichen des Remmelsbach und des Bertradagrabens 

sowie des Ortsbaches sind starke Abflusskonzentration bis in die Ortslage erkennbar. 

  

Abb. 3: Sturzflutgefahrenkarte des LfU, ergänzt um nachrichtlich benannte Fließwege 
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2.2.2 Neue Sturzflutgefahrenkarten für Rheinland-Pfalz 

Anfang 2024 wurden durch das Land Rheinland-Pfalz neue Sturzflutgefahrenkarten zur Verfügung gestellt. 

Diese sind auch für Bürgerinnen und Bürger online einsehbar. Die nachfolgende Beschreibung und 

Darstellung wurde der Webseite https://wasserportal.rlp-

umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten entnommen und wird hier zitiert. Der Kartenviewer 

ist ebenfalls über den Link erreichbar. 

α5ƛŜ {ǘǳǊȊŦƭǳǘƎŜŦŀƘǊŜƴƪŀǊǘŜƴ ǎǘŜƭƭŜƴ ŘƛŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ ȊǳǊ {ǘǳǊȊŦƭǳǘƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ 

methodische Grundlage und basieren auf dem aktuellen Stand der Technik. Sie bringen außerdem 

wesentliche inhaltliche Weiterentwicklungen mit sich. Insbesondere wird die Sturzflutgefahr nun auch 

innerorts dargestellt. Hier erläutern wir Ihnen, welche Informationen Sie in den neuen Karten finden. Die 

wichtigsten Unterschiede zu den früheren Hinweiskarten haben wir Ihnen zusammengestellt. 

Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die Fließgeschwindigkeiten und die Fließrichtungen von 

oberflächlich abfließendem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Dafür werden Szenarien mit 

unterschiedlicher Niederschlagshöhe und -dauer betrachtet. Da Niederschlagsintensitäten nie gleichverteilt 

sind, wenden wir einen Index an, der nach einer einheitlichen Methodik zur Charakterisierung von Starkregen 

entwickelt wurde ς unter besonderer Berücksichtigung regionaler Unterschiede. Daher wird in ganz 

Rheinland-Pfalz ein einheitlicher StarkRegenIndex (SRI) angesetzt, der die unterschiedlichen regionalen 

Niederschlagsintensitäten berücksichtigt. Der SRI beschreibt auf einer Skala von 1 bis 12 die zunehmende 

Überflutungsgefahr in Abhängigkeit von der Stärke eines Starkregenereignisses. 

Folgende Szenarien werden in Rheinland-Pfalz betrachtet: 

ω ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7). 

In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 40 - 47 mm (bzw. l/m2) in 

einer Stunde.  

ω ein extremes Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 10). 

In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 80 - 94 mm in einer Stunde. 

ω ein extremes Starkregenereignis mit einer Regendauer von vier Stunden (SRI 10). 

In Rheinland-Pfalz entspricht dies je nach Region einer Regenmenge von ca. 112 - 136 mm in vier 

{ǘǳƴŘŜƴΦά 

Ausschnitte dieser neuen Karten liegen ebenfalls in den Anlagen bei.  

Abb. 4: Starkregenindex 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten
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2.3 Flutkatastrophe am 14./ 15. Juli 2021: Ablauf und Erfahrungen des Ereignisses 

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 betraf auch die Westeifel und die Kyll, wo in den betrachteten Ortslagen das 

in den Hochwassergefahrenkarten dargestellte Überflutungsgebiet eines HQextrem zum Teil deutlich 

übertroffen wurde. Das Landesamt für Umwelt hat das Hochwasserereignis nachträglich analysiert und die 

Entwicklungen ausgewertet. Nachfolgend wird die Situation in der Westeifel, wie sie im Bericht dargestellt 

wird, kurz zusammengefasst.  

αbŀŎƘ ŜƛƴŜƳ ǸōŜǊŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ ƴŀǎǎŜƴ Wǳƴƛ нлнм ǳƴŘ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭǘŜƴ wŜƎŜƴŦŅƭƭŜƴ !ƴŦŀƴƎ Wǳƭƛ ǎǘǊǀƳǘŜƴ ŀō 

dem 12.07. warme und sehr feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum in einer Drehbewegung um das 

.ƻŘŜƴǘƛŜŦ α.ŜǊƴŘά ƴŀŎƘ {ǸŘǿŜǎǘŘŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘΦ bŀŎƘ ŀƴƘŀƭǘŜƴdem Regen am 13.07. mit Tagessummen von 

10 bis 30 mm fiel in der Eifel am 14.07. extremer Stark- und Dauerregen mit Tagessummen bis deutlich über 

100 mm, kleinflächig sogar über 150 mm. Teilweise wurde der Regen zum Ende des Ereignisses intensiver. 

ώΧϐ LƴŦolge des extremen Stark- und Dauerregens am 14.07. kam es in der Nacht auf den 15.07. in der 

gesamten Eifel zu Hochwasser mit katastrophalem Ausmaß und Wasserständen, die die bisher gemessenen 

Höchststände deutlich ς teilweise um mehrere Meter ς überschritten. Im Ahrgebiet wurden drei 

Pegelstationen durch das Hochwasser vollkommen zerstört, weitere acht rheinland-pfälzische 

Pegelstationen wiesen Schäden auf. Aufgrund der zer- bzw. gestörten Strom- und Mobilfunknetze war die 

Datenfernübertragung für über die Hälfte der insgesamt 42 Eifel-Pegel während der Hochwasserwelle 

ǳƴǘŜǊōǊƻŎƘŜƴΦ α ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φ фύ  

Im oberen Kyll-Einzugsgebiet lag die Tagessumme des Niederschlags im Zeitraum 14. Juli 7.00 Uhr bis 15. Juli 

7.00 Uhr bei 113 mm (Mittlere Monatssumme Juli: 77 mm), im Einzugsgebiet der Zuflüsse der unteren Kyll 

bei 78 mm (71 mm). An der Messstation Lissendorf im Kyll-Einzugsgebiet wurden am 14. Juli in einer 

Zeitspanne von 14 Stunden 118 mm Niederschlag gemessen (vgl. LfU 2022, S.16). Die 

Niederschlagsverteilung an dieser Station zeigt Abb. 5. 

 

Abb. 5: Stündliche Niederschlagssummen (14.7. 7-23 Uhr) an der DWD-Messstation Lissendorf 
(Quelle: LfU 2022, S. 17) 
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α!ǳŎƘ ƛƴ ŘŜǊ ²ŜǎǘŜƛŦŜƭ ŦƛŜƭ ŀƳ мпΦлтΦ ŜȄǘǊŜƳ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜǊ 5ŀǳŜǊǊŜƎŜƴΣ ŘŜǊ ƎŜƎŜƴ 9ƴŘŜ ƛƴ {ǘŀǊƪǊŜƎŜƴ ǸōŜǊƎƛƴƎ 

(endbetontes Niederschlagsereignis). Für die Oberläufe von Kyll, Prüm und Our wurden ähnlich hohe 

Regenmengen wie im Ahr-Einzugsgebiet beobachtet. An nahezu allen Eifelflüssen kam es zu extremen 

Hochwasserereignissen. Lediglich die Moselzuflüsse der östlichen Eifel blieben von größerem Hochwasser 

verschont. An den Pegeln von Kyll, Nims, Prüm, Salm und Our sowie an deren Nebengewässern wurden 

Höchststände erreicht, die deutlich über einem 100-ƧŅƘǊƭƛŎƘŜƴ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊ ƭŀƎŜƴΦά ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φ нпΣ ǎƛŜƘŜ 

hierzu siehe Tab. 3). 

α5ƛŜ {ǘŀǳǎŜŜƴ ŀƴ ŘŜǊ ƻōŜǊŜƴ Yȅƭƭ όYǊƻƴŜƴōǳǊƎŜǊ {ŜŜύ ǳƴŘ ŀƴ ŘŜǊ tǊǸƳ ό.ƛǘōǳǊƎŜǊ {ǘŀǳǎŜŜύ ōŜŜƛƴŦƭǳǎǎǘŜƴ Řŀǎ 

Hochwasserereignis vor allem im Anstieg der Hochwasserwelle. Am Kronenburger See führten die extremen 

Zuflüsse am Abend des 14.07. zu großen Abgaben über die Betriebsschütze und die Hochwasserentlastung, 

was zu Schäden in den Unterliegerorten führte. Auch am Bitburger Stausee wurden die Wassermassen über 

ŘƛŜ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊŜƴǘƭŀǎǘǳƴƎ ŀōƎŜŦǸƘǊǘΦά ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φ нпύΦ 

α!ǳŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ tŜƎŜƭ ƛƴ ŘŜǊ ²ŜǎǘŜƛŦŜƭ ƭŀƎŜƴ ŘƛŜ ²ŀǎǎŜǊǎǘŀƴŘ-Vorhersagen am frühen Morgen des 14.07. 

niedriger als die tatsächlich eingetretenen Höchststände, an den Pegeln Prümzurlay/Prüm und Kordel/Kyll 

ȊǿŜƛ ōƛǎ ŘǊŜƛ aŜǘŜǊ ώΧϐ ¦ǊǎŀŎƘŜ ǿŀǊŜƴ ŀǳŎƘ ƘƛŜǊ ŘƛŜ Ȋu diesem Zeitpunkt zu niedrig vorhergesagten 

Niederschläge. Ab dem Abend des 14.07. ab etwa 15 Stunden vor den gemessenen Höchstständen waren 

die Vorhersagen relativ verlässlich, lagen in einzelnen Vorhersagen aber immer noch bis zu einem Meter 

über den taǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ŜƛƴƎŜǘǊŜǘŜƴŜƴ IǀŎƘǎǘǎǘŅƴŘŜƴΦά ό[Ŧ¦ нлннΣ {Φплύ 

Massive Überschwemmungen gab es bei diesem Ereignis in Mürlenbach nicht nur entlang der Kyll. Auch die 

Seitengewässer Braunenbach und Godesbach führten erheblich Hochwasser. Der Braunenbach flutete die 

Ortsmitte links der Kyll am Bürger- und Feuerwehrhaus, da das aus dem Bach übergetretene Wasser nicht 

mehr in die Kyll abfließen kann, weil der Bahndamm dies verhindert. An der Meisburger Straße geht der Bach 

vor einer Brücke über und fließt Richtung Kyllbrücke ab. Mit dem Godesbach sorgt auch auf der rechten Seite 

der Kyll ein vermeintlich kleineres Gewässer für Überschwemmungen. Über die Schönecker Straße fließt das 

Wasser breitflächig ab, wenn es im oberen Bereich vor dem Einlass in einen verrohrten Gewässerabschnitt 

übergeht und auf die Straße fließt.  

Tab. 3: Höchststände der Hochwasser an der Kyll am 14./15.07.2021 (Auszug) 
(Quelle: LfU 2022, S. 29) 
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Abb. 6: Überschwemmungen in Mürlenbach am 14./15. Juli 2021 
(Fotos: Ortsgemeinde Mürlenbach, privat) 
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2.4 Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung 

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten 

Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine 

Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend 

anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. 

Auch die Bodenbearbeitung und die Vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit 

auswirƪŜƴΦ bŀŎƘ !ƴƎŀōŜƴ ŘŜǎ ¦ƳǿŜƭǘōǳƴŘŜǎŀƳǘŜǎ Ǝƛƭǘ ŀƭǎ CŀǳǎǘŦƻǊƳŜƭΥ αwŜƎŜƴŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ȊŜƘƴ 

aƛƭƭƛƳŜǘŜǊ όмл [ƛǘŜǊύ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ .ƻŘŜƴŜǊƻǎƛƻƴ ŀǳǎƭǀǎŜƴά όǾƎƭΦ 

Umweltbundesamt 2020). 

2.4.1 Erosionsgefährdung in Abhängigkeit der Fruchtfolge und nach GAPKondV 

Bisher waren zwei unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Bodenerosionsgefährdung das Cross-

Compliance-Verfahren sowie die Berücksichtigung der Erosionsgefährdung nach DIN 19708, die für die 

Bewertung von im Zusammenhang mit Starkregen erosionsgefährdeten Bereichen herangezogen wurden. 

Entsprechend der Gefährdung durch Wassererosion wurde beim Cross-Compliance-Verfahren 

ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αƳƛǘǘŜƭ ŜǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘŜǘά ό//²мύ ǳƴŘ αƘƻŎƘ ŜǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘŜǘά ό//²нύΦ 9Ǌ ŜǊƎŀō 

eine Einstufung der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach dem Grad ihrer Erosionsgefährdung durch Wasser 

gemäß der Direktzahlungen-Verpflichtungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Diese wird seit 2023 ersetzt durch 

die Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität 

(GAP-Konditionalitäten-Verordnung ς GAPKondV)Φ αIm Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) der Europäischen Union (EU), auf die sich die EU-Gesetzgeber im Juni 2021 verständigt haben, werden 

ŘƛŜ ōƛǎƘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ α/Ǌƻǎǎ-/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά ƎŜƭǘŜƴŘŜƴ DǊǳƴŘŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎŦǸƘǊǳƴƎ όD!.ύ ǳƴŘ Řie 

Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-

{ǘŀƴŘŀǊŘǎύ ƴŜǳ ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿƛǊŘ Řŀǎ ōƛǎƘŜǊƛƎŜ αDǊŜŜƴƛƴƎά ƛƴ ŘƛŜ α/Ǌƻǎǎ-/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘΦ 5ƛŜ 

insoweit ŜǊǿŜƛǘŜǊǘŜ α/Ǌƻǎǎ-/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά ǿƛǊŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ αYƻƴŘƛǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘά ƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ƛŜ YƻƴŘƛǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘ 

bildet die Basis für die darauf aufbauenden Öko-Regelungen und die flächen- und tierbezogenen 

Maßnahmen der Zweiten Säule der Agrarförderung.ά ό[!b59{!a¢ C«w D9h[hDL9 ¦b5 .9wD.!¦ w[tΣ ƻΦWΦύ 

Die neuen Karten zur GAP-Konditionalität zeigen nun die Erosionsgefährdung durch Wasser und damit die 

bei Starkregen sensibel zu bearbeitenden Flächen (siehe Karte gemäß GAP-Konditionalität in den Anlagen). 

Die Karte zeigt außerdem die Darstellung potenzieller Bodenerosion in Abhängigkeit zur Fruchtfolge (nach 

DIN 19708). Die Grundlage ist ein DGM 5 unter Einbeziehung der flurstücksbezogenen 

Vegetationsbedeckung. Die für die Siedlungsbereiche besonders abfluss- und erosionskritischen 

landwirtschaftlichen Bereiche sind in der Abbildung rot gestrichelt markiert (siehe Karte Bodenerosion nach 

Fruchtfolge in den Anlagen). Hier besteht eine besondere Gefahr für die Siedlungsbereiche, wenn es von 

diesen Flächen durch Starkregen zu Bodenabtrag kommt und Wasser und Schlamm in die Ortslagen 

abfließen. Sollte zukünftig eine Nutzungsänderung auf den Flächen mit Abflussrichtung in die bebaute 

Ortslage beabsichtigt sein, sollten die dargestellten Karten zur Abwägung der Nutzungsänderung 

berücksichtigt werden.  

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen 

verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind 

bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006 und MWW und MUEV (2011), S. 3f): 

ω Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung 

ω Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung 

ω Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge 

ω Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens 

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 
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ω Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur 

ω Vermeidung von Bodenschadverdichtung und -verschlämmung (keine Bearbeitung eines zu feuchten 

Bodens, keine zu feine Bearbeitung) 

ω Einsatz von Grubbern, Scheibeneggen oder zapfwellengetriebenen Geräten in der 

Grundbodenbearbeitung, wodurch mehr Pflanzenreste an der Bodenoberfläche verbleiben 

ω Gewährleistung einer guten Humusversorgung des Bodens über Ernterückstände, Gründüngung und 

organische Düngung in Form von Stallmist, Gülle, Kompost oder Klärschlamm, zur Stabilisierung des 

Bodengefüges und zur Steigerung des Wasseraufnahmevermögens 

ω Kalkung des Bodens zur Förderung der Krümelstruktur und dadurch zur Vorbeugung einer 

Verschlämmung und Verkrustung der Bodenoberfläche 

ω Höhenlinienparallele Bearbeitung 

ω Verkürzung der Hanglängen  

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

ω Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen 

ω Vermeidung von Fremdwasserzutritt 

2.4.2 Potenzielle Abflussbildung durch entsprechende Flächennutzung 

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Abflussbildung und Erosion in Abhängigkeit zur Flächennutzung 

ǿŜƛǎǘ Řŀǎ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǇŀƪŜǘ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘǳǊŎƘ CƭǳǎǎƎŜōƛŜǘǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘǎ ŦǸǊ 

Umwelt in den entsprechenden Karten aus (siehe Karten zu Bestand und Maßnahmen bezogen auf 

Flächennutzung und Abflussbildung in den Anlagen). Hier wurden landwirtschaftlich genutzte Flächen 

hinsichtlich ihrer hydrologischen Standorteigenschaften und dem sich daraus ergebenden 

Abflussbildungstyp differenziert. Die Abflussbildung wird maßgeblich durch die Eigenschaften des Bodentyps 

bestimmt, die jeweilige Abflusskonzentration auf den Flächen ergibt sich durch Hangneigung, Hanglänge und 

Hangform. Den ermittelten Flächeneigenschaften sind dann Maßnahmentypen zugeordnet, um 

flächenhaften Hochwasserabfluss zu reduzieren und die dezentrale Wasserhaltung in der Fläche zu 

verbessern. 

Das gesamte Ortsgebiet umgehend sind nach ABAG bewertet Grünlandflächen mit potenzieller schneller 

Abflussbildung vorhanden. Auf umliegenden Grünflächen sollte diese Form der Landnutzung erhalten 

bleiben, die Narbenpflege gilt es zu überprüfen und zu optimieren. Ferner sollte die Wegeentwässerung 

überprüft und gegebenenfalls Kleinrückhaltemöglichkeiten geschaffen werden in Form von 

Wegeentwässerungen in die Fläche usw. 
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2.5 Gefährdungsanalyse Forst 

Viele Flächen oberhalb der Ortslagen und mit Abflussrichtung zum Siedlungsbereich sind bewaldet und liegen 

damit im Einzugsgebiet von Oberflächenabfluss, der bei Starkregen abflusswirksam für die Bebauung wird. 

α²ŅƭŘŜǊ ƘŀōŜƴ ŜƛƴŜƴ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘŜƴ 9ƛƴŦƭǳǎǎ ŀuf den Abfluss von Wasser aus dem Wald und auf die Trink- 

und Brauchwasserversorgung über die Neubildung von Grundwasser. Durch das Brechen der 

Niederschlagsenergie im Kronenraum und durch günstige Bodeneigenschaften für die Infiltration und 

Bodenwasserspeicherung haben naturbelassene Wälder per se ein höheres, aber standortsabhängiges 

Wasserrückhaltevermögen (Retentionspotenzial) und leisten dadurch einen Beitrag zum dezentralen 

IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊΦά ό{ŎƘǸƭƭŜǊ нлнмΣ ŀǳǎ tŜŎƪ ϧ aŀȅŜǊ мффсΤ {ŎƘǸƭŜǊ нллсΤ .ƻǘǘ н002). 

Sinnvoll ist es bereits dort Maßnahmen zur Wasserrückhalt zu ergreifen, wo bei Starkregen der Abfluss zur 

Ortslage beginnt und sich akkumuliert. Hier bieten der Wald und die Bewirtschaftung im Forst einige 

Möglichkeiten, um für die Bebauung kritischen Abfluss zu reduzieren und zudem die Wasserrückhaltung im 

Wald zu verbessern, was wiederum dem Wald zugutekommt.  

Im Folgenden sind Maßnahmenpotenziale aufgeführt, die der Praxis entnommen sind. Sie entstammen den 

tǊŅǎŜƴǘŀǘƛƻƴŜƴ αHinweise zu Wegebau- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der 

Wasserführung und zum Wasserrückhalt in Ergänzung der Empfehlungen der Landesforsten Rheinland-Pfalz 

zum Waldwegebau von 2002ά von Dirk Schubert, Martin Gallus und Gebhard Schüler sowie der Präsentation 

αWasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftungά von Prof. Dr. Gebhard Schüler und  der 

Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz. 

Wegbau und Unterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wasserführung und des 

Wasserrückhaltes 

ω Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle -eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 

ermöglichen, dabei ist das Querprofil grundsätzlich dem er Gelände anzupassen. 

ω Abschlagsmulden sind unerlässlich zur Wege- und Wegebegleitgrabenentwässerung 

o sie sind 1,20 m bis 3 m breit, 

o mindestens 15 cm unter Fahrbahnniveau, 

o trichterförmig zur Talseite/Entwässerungsseite geöffnet, 

o sie verlaufen diagonal zur Wegeachse, 

o sie müssen so häufig angelegt werden, dass auf dem Wege- körper kein Wasser mehr läuft, d.h. 

im Gefälle alle 50 m, in steileren Lagen alle 30 m. 

ω Eine kostengünstigere Alternative zu den teuren und pflegeintensiven Durchlässen sind Rigolen. Sie 

leiten das Wasser aus dem auf der Bergseite verbreiterten und vertieften Wegegraben durch den 

Wegekörper auf die Talseite. Sie sind etwa 2 m breit und verlaufen ähnlich wie die Abschlagsmulden 

diagonal zur Wegelängsachse. 

ω Ausreichend große Flut-, Versickerungs- oder Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen 

Böden oder in ungünstigen Lagen (Steillagen, Kerbtäler) überschüssiges Wasser aufnehmen. Bei hohem 

Wasseranfall und geringer Versickerungsleistung können mehrere Flutmulden hintereinander vernetzt 

angelegt werden. 

ω Ausgefahrene Wege kanalisieren das oberflächig abfließende Wasser, und es ist oft nicht möglich, dieses 

in den benachbarten Waldbeständen zu versickern. Diese Wege sollten entweder aufgelassen werden 

oder mit unbelastetem Erdmaterial verfüllt werden, um ein abgerundetes Querprofil auf dem 

verdichteten neuen Wegekörper herzustellen. 

ω Bei den grundsätzlich wiederkehrenden Wegeinstandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Anschluss 

an Holzerntemaßnahmen und Holzabfuhr, sind überhöhte Bankette zu beseitigen und die Wege mit lang 
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ausgezogenen Spitzgräben nachzuprofilieren. Abschlagsmulden sind ggf. neu auszuformen und 

Flutmulden vom Sediment zu befreien.  

Wasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftung 

Maßnahmen Wegenetz 

ω Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle - eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 

ermöglichen ς keine trapezförmigen Wegebegleitgräben. 

ω An erster Stelle müssen Wege hinsichtlich ihrer Notwendigkeit beurteilt und ggf. aufgelassen werden. 

ω Versickerungs- und Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen Böden überschüssiges 

Wasser aufnehmen. 

Maßnahmen zur Verzögerung von Oberflächenwasserabfluss 

ω Wasserableitungen durch Rohrdurchlässe (Dolen) konzentrieren Wasser in linearen Abflüssen (mit 

Tiefenerosion). Daher sollten so viele Durchlässe einen Wegekörper queren, dass sich in bergseitigen 

Gräben kein Wasser ansammelt. Hydrologisch sinnvoller (und preisgünstig) sind Rigolen, die das Wasser 

hangabwärts im Wald versickern lassen. Hangparallele Wege, die den Interflow abschneiden, können 

ŀǳŎƘ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ŀƭǎ αwƛƎƻƭŜά ŀǳǎƎŜōŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Einsatz von Forstmaschinen 

ω Waldböden dürfen mit schweren Forstmaschinen zur Holzernte und zum Vorliefern von Holz nur auf 

festen Linien (Maschinenwege und Rückegassen -> befahrene Fläche max. 13,5 % = 30 m Abstand, 

Regelabstand = 40 m) fahren, um eine flächige Bodenverdichtung zu vermeiden. Die neueste 

bodenschonende Technik ist einzusetzen. 

ω Alternative Holzernte- und Rücketechniken (z.B. motor-manuelle Holzaufarbeitung und Seilkräne) 

verhindern Bodenschäden und beugen linienhaftem Oberflächenabfluss vor. 

Wegebautechnik und Wasserrückhalt 

Die technische Befahrbarkeit ist nicht mehr gegeben, bei Bodenstrukturveränderungen mit plastischem 

Fließen, bei stehendem Wasser in der Fahrspur, bei Erosion und bei Beeinträchtigung der Waldästhetik. 

Erosion ς  und damit Oberflächenabfluss ς muss durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden: 

Rückegassen im hängigen Gelände sind mit diagonalen Wasserrückleitungsmulden in den Wald zu versehen. 

ω einseitige Querneigung der Waldwege zur Ableitung des Wassers in die Waldflächen 

ω Gräben müssen frei von Holz, Laub und Schlagabraum sein, um die Entwässerungseinrichtung 

funktionsfähig zu halten. 

ω Bankette regelmäßig mulchen und abziehen 

ω Gräderwülste beseitigen oder durchstoßen 

ω Wegeprofil erhalten, vor allem nach Rückemaßnahmen 

Förderung biologisch aktiver Böden 

Die Kalkung versauerter Waldböden fördert die biologische Aktivität. Die Wasserspeicherkapazität der Böden 

vergrößert sich so um mehrere l / m2 durch ein intensiveres Feinwurzelwachstum. Durch die Aktivität der 

Makrofauna vergrößert sich die Versickerungsrate um das 4- bis 10-fache gegenüber ungekalkten Böden. 

Renaturierung von Hangbrüchern/ Waldmooren, um Abflussspitzen zu vermeiden 

DŜǎǘǀǊǘŜ IŀƴƎōǊǸŎƘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ αǊŜƴŀǘǳǊƛŜǊǘά ǿŜǊŘŜƴ, bspw. durch den Bau einer Sperre zum Schließen der 

Entwässerungsgräben, Wiedervernässung der Standorte und Wiederbesiedlung mit Torfmoosen. 
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Schutz der Bachauen als natürliche Überflutungs-/ Retentionsräume 

Bachauen müssen im Falle von Sturzfluten und Hochwasserwellen Oberflächenwasser in der gesamten 

Fläche aufnehmen können, so dass Spitzen-Hochwasserwellen gebrochen werden. Die natürliche Struktur 

von Waldbächen und Bachauen muss daher geschützt, gefördert oder wieder hergestellt werden, um ihre 

Wasserrückhalte- Funktion wieder herzustellen, bzw. zu erhalten.  

ω Gewässer im Wald und deren Uferbereiche müssen im Hinblick auf die Fähigkeit zur Wasserretention 

bewertet werden.  

ω Die Renaturierung von Gewässern und Gewässerumgebung beginnt mit der Förderung der 

auentypischen Vegetation. 

ω Die Struktur von Waldbächen und Bachauen kann verbessert werden, z.B. durch den Einbau von 

Querbuhnen aus Weidenruten. Dies sollte sich jedoch auf extensive Eingriffe beschränken, um einer 

Eigendynamik der Gewässer nicht vorzugreifen. (Eingriffe bedürfen einer wasserrechtlichen 

Genehmigung) 

Kleinrückhalte im Wald schaffen 

Dem Hochwasserschutz dienen auch künstliche Kleinretentionsräume (Kleinrückhalt), z.B. wenn 

Wegedämme Fließgewässer kreuzen, in ehemaligen Fischteichen, z.B. in engen Kerbtälern. In einer größeren 

Anzahl hintereinandergeschaltete Rückhaltebecken verzögern auch bei nur geringem Einstauvolumen den 

ungebremsten Abfluss einer Hochwasserspitze. 

ω Kleinrückhalte sollten sich antizyklisch leeren 

ω Eine Durchflussreduzierung durch Dolen bricht Hochwasserspitzen, braucht aber eine gezielte 

Wasserableitung, bzw. einen Überlauf. 

Zur Ausnutzung des Wasserrückhalte- und -speichermögens müssen alle örtlich möglichen Maßnahmen 

ergriffen werden ς und zwar beginnend nahe am Ort der Abflussentstehung. 
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3 Defizitanalyse und Maßnahmen 

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden einige hochwasserkritische Bereiche 

identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die 

einzelnen Bereiche der Ortslage sowie die jeweiligen Maßnahmenempfehlungen dargestellt. 

Zur Erläuterung: Die beschriebenen Stellen sind entsprechend ihrer Nummerierung in den folgenden Kapiteln 

und auf der beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden. 

  Bereich Kapitel 

1 Kyll 3.1 

2 Braunenbach: Außengebiet und Verlauf entlang der Straße αLƳ .ǊŀǳƴŜōŀŎƘǘŀƭά 3.2 

3 Braunenbach: Im Mühlenpesch/ Meisburger Straße 3.3 

4 Braunenbach und Kyll: Beulertweg und Bahnhofstraße 3.4 

5 Bach vom Riependell (Remmelsbach): Am Remelsbach und Schönecker Straße 3.5 

6 Godesbach: Außengebiet oberhalb der Ortslage 3.6 

7 Godesbach: Schönecker Straße 23 bis Durchlass Bergstraße 3.7 

8 Godesbach: Bergstraße bis Burgring/ Schönecker Straße 15 3.8 

9 Godesbach: Schönecker Straße 13 bis 5 3.9 

10 Hardter Weg/ Neuenweg: Wirtschaftsweg ins Außengebiet 3.10 

11 Bertradagraben 3.11 

12 Buchholzweg 3.12 

13 Ortsbach: Schulplatz und Burgring 3.13 

14 Hausbach: Nördliche Birresborner Straße: 3.14 

15 Alte Straße 3.15 

16 Hof Grindelborn/ L 16 3.16 

17 Weitere starkregengefährdete Bereiche 3.17 
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Situation !ƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ǳƴŘ DŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Yȅƭƭά ǳƴŘ Hochwassergefahrenkarten 

Auch die Ortslage Mürlenbach war 2021 sehr stark betroffen. Die Kyll uferte weiter aus als es in den 

Gefahrenkarten des HQextrem dargestellt ist. Rechts der Kyll waren die Grundstücke bis an die Straße 

αbŜǳǎǘŀŘǘά ōŜǘǊƻŦŦŜƴΦ {ǸŘƭƛŎƘ ŘŀǾƻƴ ǿŀǊ ŘƛŜ .ƛǊǊŜǎōƻǊƴer Straße vollständig überflutet. 

Lƴ CƻƭƎŜ ŘŜǎ 9ȄǘǊŜƳŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜǎ ǿƛǊŘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǇŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘ YȅƭƭάΣ ƛƴŘŜƳ ŘƛŜ 

Fachbehörden und betroffenen Orts- und Verbandsgemeinden sowie Kreisverwaltungen vertreten sind, 

intensiv über notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Hochwasservorsorge beraten und 

entsprechende Vorhaben abgestimmt und vorangebracht. 

  

Ziel ½ŜƴǘǊŀƭŜǎ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ǎƻƭƭ ȊǳƴŅŎƘǎǘ Ŝƛƴ !ƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴ ȊǳǊ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ǳƴŘ Gewässerentwicklung 

ŘŜǊ Yȅƭƭά ǎŜƛƴΦ 5ƛŜǎŜǊ ȊƛŜƭǘ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ǸōŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜΣ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ  IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘǳǊŎƘ 

Maßnahmenentwicklung und -umsetzung am Gewässer und auf den potenziellen Überflutungsbereichen 

unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Belange. Außerdem sollen Wasserrückhaltepotentiale im 

Einzugsgebiet der Kyll gesucht und untersucht werden. Ziel des Aktionsplans ist eine nachhaltige 

Hochwasservorsorge für alle betroffenen Kommunen, Oberlieger und Unterlieger. Im Bereich der Ortslage 

Mürlenbach befinden sich Potenzialflächen zum Wasserrückhalt linksseitig der Kyll entlang der Bahntrasse 

όƎƎǸΦ .ƛǊǊŜōǎƻǊƴŜǊ {ǘǊŀǖŜύ ǎƻǿƛŜ ǊŜŎƘǘǎǎŜƛǘƛƎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ [ нпΣ ǎǸŘƭƛŎƘ αIŀǊŘǘάΦ  

Neben technischen Vorsorge- und Unterhaltungsmaßnahmen sollen auch nicht-technische 

Vorsorgemaßnahmen betrachtet und umgesetzt werden. Dazu gehören auch die Information, 

3.1 Kyll 1 

 

 

Kyll vor der Brücke der L 16, Blick gegen die Fließrichtung Kyll in Fließrichtung von der  

Maßnahmenbereich Beulertweg zwischen Bahnstrecke und Feuerwehr 
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Sensibilisierung, Eigenvorsorge und  Aufklärung der Bevölkerung. Die Risikokommunikation ist ein weiterer 

Schwerpunkt des Aktionsplanes. 

Nach Auskunft der SGD Nord, Regionalstelle Trier, ist eine Anpassung der Hochwassergefahrenkarten und 

danach auch der Überschwemmungsgebiete für die Kyll geplant. Konkrete zeitliche Angaben können noch 

nicht gemacht werden. Vor 2025, ab wann eine Anpassung der Hochwassergefahrenkarten erforderlich 

ist, ist jedoch nicht mit neuen HW-Gefahren- und HW-Risikokarten zu rechnen. Die Anpassung der 

Überschwemmungsgebiete wird auf die Berechnung der HW-Gefahrenkarten aufsetzen, so dass sich der 

zeitliche Ablauf hieraus ergibt. 

Situation Erstellung Gewässerunterhaltungskonzept für die Kyll 

Die Kyll liegt als Gewässer 2. Ordnung, innerhalb der Verbandsgemeinde Gerolstein, in der 

Unterhaltungszuständigkeit des Landkreises Vulkaneifel. 

  

Ziel Analog zu den Gewässern 3. Ordnung ist es auch für die Kyll erforderlich, dass die Gewässerunterhaltung 

in den für die Ortslagen kritischen Bereichen hochwasservorsorgend erfolgt, sodass bspw. die Gefährdung 

durch Treibgut, Totholz oder Verklausungen vor und entlang der Ortslagen reduziert wird. Um der Aufgabe 

einer hochwasservorsorgenden Gewässerunterhaltung nachkommen und diese strukturieren und 

abarbeiten zu können, soll ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden. Dieses soll daher auch 

im Sinne der Hochwasser- und Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem 

Unterhaltungsbedarf definieren, an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände 

eingehalten werden sollen, um zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. 

Zu den Überwachungs- und Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und 

ggf. auch fotografisch festgehalten werden.  

Situation Kronenburger Stausee 

Die Talsperre wurde in den 1970er Jahren als Hochwasserrückhaltebecken für das rd. 77 Quadratkilometer 

große Einzugsgebiet der Kyll und der Taubkyll und insofern als Hochwasserschutz für Kronenburg, vor 

allem aber auch für die unterliegenden Ortschaften in Rheinland-Pfalz, errichtet. 

Auf einer Fläche von 27 ha. fasst der See ein Stauvolumen von ca. 2,7 Mio. m³. Die 18 m hohe Staumauer 

hat eine Länge von 320 m. Zum Auffangen der Herbsthochwässer wird der See jedes Jahr ab Oktober um 

3,5 m abgesenkt. Der zur Verfügung stehende Stauraum wurde für ein Hochwasser ausgelegt, welches 

statistisch alle 50 Jahre auftritt. Bei größeren Hochwasserereignissen, wie etwa 2021, hat der See bei 

Vollfüllung keine Pufferwirkung mehr und die Hochwasserwelle läuft ungebremst durch die Anlage. 

  

Ziel Nach dem Hochwasser 2021 wurde der See zur Aufnahme der Schäden im Winterstau gehalten, was 

voraussichtlich noch bis 2024 andauern wird. Der Zweckverband Kronenburger Stausee diskutiert und 

prüft derzeit die Sinnhaftigkeit, den Winterstau dauerhaft beizubehalten, sofern dies zu einer 

Verbesserung der Hochwasserrückhaltung beiträgt. Abgewogen werden muss die dann entfallende 

Nutzung für Schwimm- oder Freizeitbetrieb.  

Zu prüfen ist daher, ob eine dauerhafte Erhaltung des Winterstaus einen verbessernden Effekt auf die 

Hochwasserrückhaltung hat. 

Situation Information und Sensibilisierung und Eigenvorsorge durch die Betroffenen 

Generell nimmt das Bewusstsein der Gefährdung bei den Anliegern und Betroffenen im 

Überschwemmungsgebiet auch rasch nach den Ereignissen ab und ist bald darauf kaum noch vorhanden, 

alteingesessene Einwohner, die noch von den großen Hochwasserschäden berichten können, werden 

immer weniger, Zugezogene sind sich der Gefahr ebenfalls nicht bewusst und haben für den Ereignisfall 
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keine Vorkehrungen getroffen. Eine hohe Priorität hat die Information und Sensibilisierung der potenziell 

von Hochwasser Betroffenen.  

Die Hochwassergefahrenkarten des Landes weisen die Überflutungsbereiche bei HQ10, HQ100 und 

HQextrem aus. Die Hochwasserrisikokarten des Landes stellen zudem dar, wie viele Personen bei den 

entsprechenden Ereignissen betroffen wären. Bei HQ10 sind in der Ortsgemeinde 10 Personen betroffen, 

bei HQ100 sind es 20, bei HQextrem sind es 30. Das Ereignis 2021 zeigt, dass auch größere als die in den 

Karten dargestellten Ereignisse möglich sind und deutlich mehr Personen im Überflutungsbereich 

betroffen sind. 

Zur Eigenvorsorge sind alle potenziell von Hochwasser Betroffenen gemäß § 5 WHG verpflichtet.  

  

Ziel Die im Überschwemmungsgebiet wohnenden Personen müssen über die Gefährdung an ihrem 

Wohnstandort aufgeklärt und regelmäßig erinnert werden. Dies soll als Daueraufgabe bei der 

Verbandsgemeinde etabliert werden und durch wiederkehrende Bekanntmachungen über die 

Mitteilungskanäle von VG und OG, speziell vor dem Winterhalbjahr, erfolgen. Ergänzend empfiehlt sich 

die Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit Erläuterungen 

zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen sowie Möglichkeiten des privaten Objektschutzes. 

Die gedruckte Information soll an die betroffenen Haushalte verteilt sowie öffentlich ausgelegt werden. 

Zur Eigenvorsorge gehört, dass jede Person, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung 

treffen muss. Im Besonderen gilt dies für die Nutzung von Grundstücken, die den möglichen nachteiligen 

Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen sind. Im Vordergrund stehen 

bei der Eigenvorsorge der Objekt- und Sachwertschutz, das Wissen um das richtige Verhalten vor, 

während und nach einem Ereignis und die Risikoabsicherung in Form von Versicherungen. 

In den von Hochwasser betroffenen Straßen könnten Markierungen die potenzielle Betroffenheit für die 

unmittelbaren Anlieger darstellen. Die Markierungen sollen auf Höhe der zu erwartenden Wasserstände 

eines HQ100 und HQextrem bzw. mit den Wasserständen des Ereignisses von 2021 angebracht werden, 

bspw. an Häuserwänden, Laternenmasten oder anderen Beschilderungen. 

Situation Hochwassersensible Nutzung des Überschwemmungsbereiches 

Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen 

wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten 

Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen 

und können andernorts zu weiteren Gefahren und materiellen, wie immateriellen Schäden führen.  

  

Ziel Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.  

Situation Kritische Infrastrukturen 

Bei Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. Dies sind 

bauliche Anlagen, Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe 

und erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. 
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Ziel Die kritischen Infrastrukturen im Überschwemmungsbereich und potenziellen Überflutungsbereich eines 

extremen Hochwassers müssen durch die Betreiber/ Zuständigen überprüft und hochwassersicher 

hergestellt oder nachgerüstet werden. Der Versagenspunkt (bekannter Pegelstand o.ä.) soll der 

Ortsgemeinde sowie der Feuerwehr mitgeteilt werden, sodass dies in die Alarm- und Einsatzplanung 

aufgenommen werden kann.  

Situation Alarm- und Einsatzplanung  

Die Alarm- und Einsatzplanung soll auf Ebene der Verbandsgemeinde Gerolstein für die Ortsgemeinden 

angepasst werden.  

  

Ziel Im Zuge einer Überarbeitung der Alarm- und Einsatzplanung soll u.a. auch berücksichtigt werden, wo im 

Ereignisfall bei Kyllhochwasser Notfallparkflächen für die Autos der Betroffenen eingerichtet werden 

können, wo die bei HQextrem potenziell Betroffenen versorgt werden können (Evakuierungs- bzw. 

Anlaufstellen) und wo bspw. Hubschrauber landen könnten.  

Der Feuerwehrstandort war beim Ereignis 2021 betroffen, entsprechend sind Maßnahmen der 

Eigenvorsorge am Objekt zu treffen. Dies ist ebenso bei der Einsatzplanung zu berücksichtigen, um ggf. 

erforderliche Ausweichquartiere oder andere notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Einsatzfähigkeit zu 

prüfen und diese sicherzustellen. 

Aus Sicht der Feuerwehr ist auch die Kommunikation im Ereignis- und Katastrophenfall zu verbessern, 

sodass diese auch bei Ausfall der Stromversorgung noch aufrecht erhalten werden kann. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Abstimmung und UmsetzunƎ ŘŜǎ !ƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǎ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ǳƴŘ 
DŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Yȅƭƭά, Ausschreibung der darin benannten Planungsaufträge und 
Umsetzung der Maßnahmen 

Hochwasser-
partnerschaft 
Kyll 

laufende 
Abstimmung 

Anpassung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie der 
Überschwemmungsgebiete der Kyll 

Landesamt für 
Umwelt 

mittelfristig 

Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für die Kyll unter Berücksichtigung 
und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem 
Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, 
einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -
intervalle 

Landkreis 
Vulkaneifel 

mittelfristig 

Sensibilisierung der Bevölkerung und Information der potenziell von Hochwasser 
Betroffenen als Daueraufgabe etablieren 

VG dauerhaft 

Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit 
Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen 

VG kurzfristig 

Platzierung von Markierungen der Wasserstände zu erwartender 
Hochwasserereignisse (bspw. HQ100 und HQextrem) bzw. mit Markierungen des 
Ereignisses von 2021 in den entsprechend betroffenen Straßenς etwa an 
Häuserwänden, Beschilderungselementen o.ä. 

OG kurzfristig 

Überprüfung einer positiven Auswirkung auf die Hochwasserschutzfunktion am 
Kronenburger Stausee durch einen dauerhaften Erhalt des Winterstaus 

Zweckverband 
Kronenburger 
Stausee 

laufende 
Maßnahme 

Sicherung der kritischen Infrastrukturen der Abwasser- und Wasserversorgung sowie 
Sicherung der im potenziellen Überschwemmungsbereich bestehenden Anlagen der 
VG-Werke 

VG-Werke kurzfristig 

Anpassung der Alarm- und Einsatzplanung für die Ortsgemeinde, darin u.a. 

¶ Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge und der weiterhin bestehenden 
Einsatzfähigkeit im Ereignisfall am Standort der Feuerwehr  

¶ Prüfung von Ausweichstandorten  

FFW VG  kurzfristig 

Anpassung der Alarm- und Einsatzplanung für die Ortsgemeinde, darin u.a. FFW VG/ FFW 
Mürlenbach 

kurzfristig 
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¶ Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge und der weiterhin bestehenden 
Einsatzfähigkeit im Ereignisfall am Standort der Feuerwehr in der Bahnhofstraße 

¶ Erstellung eines Kommunikationsplans mit Ansprechpartnern im Einsatz-/ 
Katastrophenfall, Verbesserung der Kommunikationsstrukturen im 
Katastrophenfall 

¶ Aufstellung notwendiger Materialbedarfe und benötigter Einsatzmittel, in 
Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehren und Ortsgemeinden 

Sicherung der kritischen Anlagen im Überschwemmungsbereich Betreiber kurzfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Einhaltung der Festsetzungen zur Änderung/ Errichtung baulicher Anlagen im ÜSG 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

¶ Berücksichtigung der Gebäudestatik bei baulichen Schutzmaßnahmen zur 
Vermeidung des Wassereintritts bei Moselhochwasser 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Braunenbach ist ein Gewässer 3. Ordnung, dass weit östlich der Ortslage, im Wald westlich von Salm, 

ŜƴǘǎǇǊƛƴƎǘΦ 5ŜƳ .ŀŎƘ ŦƭƛŜǖŜƴ ƳŜƘǊŜǊŜ {ŜƛǘŜƴƎŜǿŅǎǎŜǊ ȊǳΣ ōŜǾƻǊ ŜǊ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ αLƳ .ǊŀǳƴŜōŀŎƘǘŀƭά 

zur bebauten Ortslage fließt. Außerhalb der Ortsbebauung wird ein Teil des Baches in einem Mühlgraben 

ŀōƎŜȊǿŜƛƎǘΣ ŘŜǊ ǿƛŜŘŜǊǳƳ ŘƻǊǘ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ ¢ŜƛŎƘŀƴƭŀƎŜƴ ǎǇŜƛǎǘΦ IƛƴǘŜǊ ŘŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ αLƳ 

aǸƘƭŜƴǇŜǎŎƘά ǘǊƛǘǘ ŘŜǊ .ŀŎƘ ƛƴ ŘƛŜ hǊǘǎƭŀƎe ein. 

  

Ziel 2021 führte auch der Braunenbach extremes Hochwasser, wodurch die innerörtliche Bebauung am Bach 

stark betroffen war. Sinnvolle Maßnahmen zur Reduzierung der innerörtlichen Gefährdung müssen im 

Außengebiet realisiert werden. Zum einen durch verbesserte Rückhaltung im Forst in den 

Einzugsbereichen der Seitengewässer und des Braunenbaches selbst. Ergänzend ist eine potenzielle 

Retentionsfläche unmittelbar an die Bebauung angrenzend vorhanden (siehe Fotos oben), die 

entsprechend (baulich) hergerichtet werden kann, um bei Hochwasser beaufschlagt zu werden und den 

Abfluss in die Ortslage zu reduzieren. Die Ortsgemeinde ist Eigentümer der Fläche, ggf. können 

nebenliegende Privatflächen zusätzlich aktiviert werden. Bei Planung der Maßnahme soll zudem 

berücksichtigt werden, inwieweit die Bebauung durch einen zusätzlichen Deich geschützt werden kann. 

Auch im Außengebiet sind entlang des Gewässers und insbesondere im Bereich querender 

Wirtschaftswege Rückhaltepotenziale, durch Verbesserung der Hochwasserausbreitung in der 

Gewässeraue und durch Vergrößerung des Rückstaus an den Querungsbauwerken, vorhanden. Durch 

Höherlegung von Wirtschaftswegen und Drosselung des Durchflusses an den Verrohrungen kann das 

Rückstaupotenzial vergrößert und der Hochwasserabfluss Richtung Ortslage reduziert werden. Die 

3.2 .ǊŀǳƴŜƴōŀŎƘΥ !ǳǖŜƴƎŜōƛŜǘ ǳƴŘ ±ŜǊƭŀǳŦ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ αLƳ .ǊŀǳƴŜōŀŎƘǘŀƭά 2 

  

Bach vor der Bebauung (in Fließrtg.) und pot. Retentionsfläche Bachlauf und Mühlengraben vor der Ortslage 

Maßnahmenbereich Potenzielle Retentionsfläche, Blick vom Bach aus 
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gesamten Potenziale des Einzugsgebietes sollen nochmals, auch gemeinsam mit dem Forst, begutachtet 

werden.  

Im Flurbereich α±ƻǊ 9ƛŎƘƘŜƭŘά ƛǎǘ ȊǳŘŜƳ ŘƛŜ 9ǊǊƛŎƘǘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ !ƴƭŀƎŜ ȊǳƳ ¢ǊŜƛōƎǳǘǊǸŎƪƘŀƭǘ ǎƛƴƴǾƻƭƭ ǳƴŘ 

möglich, da hier eine Zugänglichkeit zur Unterhaltung der Anlage besteht bzw. hergestellt werden kann. 

Damit soll der Totholz- und Treibguttransport aus dem weiten Außengebiet bis zur Ortslage unterbunden 

werden. 

Für den Braunenbach, wie auch für weitere Gewässer 3. Ordnung, wird ein 

Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden, um insgesamt die Unterhaltungsaufgabe an den 

entsprechenden Gewässern in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde zu systematisieren und besser zu 

strukturieren. Das Unterhaltungskonzept soll daher auch im Sinne der Hochwasser- und 

Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf definieren, 

an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände eingehalten werden sollen, um zur 

Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. Zu den Überwachungs- und 

Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und ggf. auch fotografisch 

festgehalten werden. Die Verbandsgemeinde hat für erste Gewässer die Erstellung des 

Unterhaltungskonzepts bereits beauftragt. Am Braunebach fanden bereits erste Begehungen zur 

Aufnahme der Situation und des Unterhaltungsbedarfs statt. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Prüfung der privaten Flächen (Gemarkung Mürlenbach, Flur 8, Flurstück 246/167 

und 247/167) auf Nutzbarmachung zur Erweiterung des Hochwasserrückhalts in 
der Gewässeraue und zur Errichtung des Treibgutrückhalts 

¶ Identifikation des weiteren Rückhaltepotenzials im Außengebiet sowie an den 
Seitengewässern, gemeinsam mit dem Forst 

VG/ ext. 
Fachbüro 

kurzfristig 

Errichtung einer Anlage zum Treibgutrückhalt am Braunenbach vor der Ortslage; 
ǇƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ ƛƳ CƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ α±ƻǊ 9ƛŎƘƘŜƭŘάΣ !ōǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ ǇǊƛǾŀǘŜƴ 
Flächeneigentümern 

OG kurzfristig 

Nutzung der Wiesenflächen rechts des Braunenbaches, vor der Bebauung im 
Mühlenpesch, zur Hochwasserretention (Flurstücke 43, 93, 94, Flur 7, Gemarkung 
Mürlenbach): 

¶ Nutzbarmachung der Flächen zur Hochwasserausbreitung durch bauliche 
Umgestaltung und Absenkung  

¶ Prüfung zur Anlage eines Deichs zum Schutz der Bebauung 

OG kurzfristig 

Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Braunenbach unter 
Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit 
erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen 
Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle 

VG in Umsetzg. 

Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten 
Gewässerunterhaltungskonzepts 

Planungsbüro 
Hömme GbR 

erfolgt 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Braunenbach gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur 
Gewässerunterhaltung am Braunenbach 

VG kurz- bis 
mittelfristig 

Zustandserfassung und Überprüfung der Standsicherheit der Teichanlage sowie der 
Hochwassersicherheit; regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Anlage; 
Beseitigung von Hochwasserschäden 

Eigentümer kurzfristig, 

dauerhaft 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Ackerflächen 

¶ konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat 

¶ Direktsaat oder auch konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat, zusätzlich 
Hanglinienverkürzung, Verzicht auf erosionsanfällige Kulturen etc.  

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, Ackernutzung vermeiden 

¶ Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen 

Flächennutzer mittelfristig 
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Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Grünlandflächen 

¶ Grünland erhalten, Narbenpflege überprüfen und ggf. optimieren 

¶ Zusätzlich Vorflut wie Wegeentwässerung überprüfen und nach Möglichkeit 
Aktivieren von Kleinrückhalten (Ableitung von Wegeentwässerung in die Fläche, 
Retentionsraum an Wegedämmen, etc.) 

¶ Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen 

Flächennutzer mittelfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Entfernung von Zaunanlagen quer zur Fließrichtung über den Bach 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation LƳ .ŜǊŜƛŎƘ αLƳ aǸƘƭŜƴǇŜǎŎƘ т-фά ƛǎǘ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊ ōŜƛƳ 9ǊŜƛƎƴƛǎ нлнм ȊǳŜǊǎǘ ǸōŜǊƎŜǘǊŜǘŜƴ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ƛƴ 

Richtung Ortsmitte geflossen. Der Wasserstand reichte bis zu den Fenstern des Hauses und ausgebreitet 

bis zur etwas erhöhten Scheune.  

5ŀǎ .ǊǸŎƪŜƴōŀǳǿŜǊƪ ȊǳƳ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ αIm Mühlenpesch 4ά ƛǎǘ ǎŀƴƛŜǊǳƴƎǎōŜŘǸǊŦǘƛƎΦ .Ŝƛ ŘŜǊ hǊǘǎōŜƎŜƘǳƴƎ 

war bereits eine Unterspülung der Widerlager erkennbar, auch die Ufermauer unterseitig des Bauwerks 

muss instandgesetzt werden. Die Erneuerung der Brücke ist bereits geplant und steht bevor. 

Der Bereich an der Brücke Meisburger Straße (L 16) war auch von der Ausbreitung der Kyll betroffen, die 

Brücke selbst war nicht überstaut, das Wasser ging vor schon über (Im Mühlenpesch) über und floss in die 

Ortslage. 

  

Ziel Wirkungsvolle Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwassergefährdung am Braunenbach in der 

bebauten Ortslage können nur außerhalb der Bebauung und im Außengebiet erfolgen. Innerorts sind 

Maßnahmen der Eigenvorsorge durch gezielten Objektschutz erforderlich. 

Hochwasserschäden an den Ufermauern und privaten baulichen Anlagen am Gewässer müssen durch die 

Eigentümer beseitigt werden. Insgesamt ist eine hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes 

und Hochwasserabflussbereiches erforderlich, um zu vermeiden, dass durch abgetriebenes Material 

Durchlassbauwerke zugesetzt werden. 

Bei zukünftigen innerörtlichen Straßenausbaumaßnahmen in diesem Bereich sollte der Notabflussweg 

durch eine Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum hergestellt werden, allerdings besteht die 

3.3 Braunenbach: Im Mühlenpesch/ Meisburger Straße 3 

 
 

.ǊŀǳƴŜƴōŀŎƘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ αLƳ aǸƘƭŜƴǇŜǎŎƘά Blick in Fließrichtung auf die Brücke der Meisburger Straße 

Maßnahmenbereich .ŀŎƘƭŀǳŦ ǳƴŘ .ǊǸŎƪŜ αLƳ aǸƘƭŜƴǇŜǎŎƘάΣ .ƭƛŎƪ ƛƴ CƭƛŜǖǊǘƎΦ 

 



Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge für die Verbandsgemeinde Gerolstein CLUSTER 1 
Ortsgemeinde Mürlenbach 

32 

große Problematik darin, dass durch die erhöhte Bahntrasse kein oberflächlicher Abfluss in die Kyll 

gegeben ist.  

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ǊǸŎƪŜ ŘŜǊ hǊǘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ ƛƴ ŘŜǊ ½ǳŦŀƘǊǘ ȊǳƳ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ αLƳ 
aǸƘƭŜƴǇŜǎŎƘ пά 

OG in Umsetzg. 

{ŀƴƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ¦ŦŜǊƳŀǳŜǊƴ ŀƳ .ǊŀǳƴŜƴōŀŎƘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ αLƳ aǸƘƭŜƴǇŜǎŎƘά Eigentümer kurzfristig 

Überprüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit zur Errichtung einer 
Anlage zur Hochwasserentlastung des Binnenwassers bei Hochwasser des 
Braunenbaches und Hochwasser durch Starkregen in der Ortsmitte, zur Ableitung des 
Wassers in die Kyll mittels Druckleitung und Pumpwerk 

VG kurz- bis 
mittelfristig 

Berücksichtigung der Starkregenvorsorge und des innerörtlichen 
Oberflächenabflusses durch Starkregen und bei Übertreten von Bachhochwasser bei 
zukünftigen Straßenausbaumaßnahmen der Straßen Im Mühlenpesch und 
Meisburger Straße (L 16) 

Straßenbaulast-
träger (OG bzw. 
LBM) 

langfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Braunenbach gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Braunenbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des 
Braunenbaches in der Meisburger Straße (L 16) 

¶ regelmäßige Kontrolle auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch 
Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 

LBM regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Entfernung von Zaunanlagen quer zur Fließrichtung über den Bach 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 

 

  



Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge für die Verbandsgemeinde Gerolstein CLUSTER 1 
Ortsgemeinde Mürlenbach 

33 

Situation 

und Ziel 

Bachlauf zwischen Meisburger Straße und Beulertweg:  

Der Braunenbach fließt zwischen Meisburger Straße und Beulertweg offen und quert dann die Ortsstraße, 

die Bahntrasse und die Bahnhofstraße vor Mündung in die Kyll. Unmittelbar am Durchlass/ 

Brückenbauwerk im Beulertweg steht das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Verbesserung des 

Gewässerverlaufs in diesem Abschnitt und insbesondere vor dem Bauwerk ist möglich und wurde bereits 

planerisch bearbeitet. Dies würde auch zur Entschärfung der Hochwassersituation vor der Straße und am 

Feuerwehrhaus beitragen können. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob es möglich ist, den 

Abflussquerschnitt im Durchlass in der Straße zu vergrößern, sofern die weiteren Durchlässe in Bahntrasse 

und Bahnhofstraße ohnehin größer dimensioniert sind. 

Bürgerhaus und Feuerwehrhaus 

Bürgerhaus und Standort der Feuerwehr sind sowohl durch Kyll- als auch durch Hochwasser 

Braunenbaches betroffen. Das Hochwasser des Braunenbaches fließt über die Meisburger Straße bis zum 

Bürgerhaus, und kann dann nicht mehr abfließen. Die Ortsnetzstation der Westnetz GmbH am Bürgerhaus 

war ebenfalls betroffen und wurde wiederhergestellt. Die Feuerwehr muss im Rahmen der Alarm- und 

Einsatzplanung die Eigenvorsorge am Standort verbessern bzw. einen Ausweichstandort zur Sicherstellung 

der Einsatzfähigkeit finden (siehe Maßnahmensteckbrief zur Kyll).  

Gewässerunterhaltung 

Die Unterhaltung des Fließgewässers in den innerörtlichen Abschnitten muss gemäß Festlegungen im 

Unterhaltungskonzept regelmäßig erfolgen. Ebenso die Unterhaltung der Durchlassbauwerke durch die 

3.4 Braunenbach und Kyll: Beulertweg und Bahnhofstraße 4 

 

 

Blick in Fließrtg. auf den Braunenbach-Durchlass 

Beulertweg 

Entwässerungsgraben und Durchlässe an der Bahntrasse 

Maßnahmenbereich Durchlass Bahnhofstr. vor Mündung in die Kyll, gg. Fließrtg. 
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Eigentümer, im Rahmen der Bauwerksunterhaltung. Für die Freihaltung der Ein- und Auslassbereiche der 

Brücken bzw. Durchlässe in Ortsstraßen ist hierfür die Ortsgemeinde zuständig. Hier ist zu beachten, dass 

die Ein- und Auslassbereiche einsehbar sind und von bewuchs freigehalten werden, sodass auch mit Gerät 

im Ereignisfall ein Arbeiten möglich ist und eine Unterhaltung durchgeführt werden kann. Zudem soll 

darauf geachtet werden, dass es durch Ablagerungen von Sediment nicht zu einem Rückstau in das 

Bauwerk bzw. vor dem Bauwerk kommt. 

Bahnhofstraße: Braunenbach bis zur Kyll 

Nach Querung der Bahnhofstraße fließt der Braunenbach, eingefasst von Privatgrundstücken in die kyll. 

Die Grundstücksmauer rechts des Baches an der Garage wurde nach dem Ereignis wiederhergestellt. Sie 

verhindert, dass das Oberflächenwasser der Straße in den Bach abfließen kann. Sinnvoll wäre eine Öffnung 

in der Mauer, die als Notabflussweg für das in der Straße anfallende Wasser bei Starkregen fungieren 

kann. Dies wäre auch eine Maßnahme zur Eigenvorsorge. Zusätzlich prüft die VG die Ergänzung von 

Straßenabläufen in der Bahnhofstraße. 

Beulertweg: Entwässerungsgraben und Durchlass an der Bahntrasse 

Der Entwässerungsgraben zwischen Beulertweg und Bahntrasse (siehe Foto oben rechts) ist elementar 

wichtig für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers. Es wird südlich der Bebauung durch eine 

doppelte Verrohrung (zwei übereinander angelegte Durchlässe mit zusätzlichem Notüberlauf) Richtung 

Kyll abgeschlagen. Die regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung wird durch die Ortsgemeinde 

durchgeführt, dies sollte im Sinne der Zweckmäßigkeit und zur Funktionsfähigkeit beibehalten werden. 

Prüfung einer Verbesserung der Binnenentwässerung zur Hochwasserentlastung 

Die Bahntrasse verhindert, dass das bei Starkregen und Hochwasser des Braunenbaches in die Ortsmitte 

abfließende bzw. sich dort sammelnde Oberflächenwasser on die Kyll abfließen kann. Dies kann bei 

zukünftigen Starkregenereignissen häufiger der Fall sein, unabhängig von Hochwasser der Kyll. Es sollte 

daher im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung geprüft werden, welche baulichen und technischen 

Möglichkeiten bestehen, um durch Errichtung einer entsprechende Hochwasserentlastungsanlage (bspw. 

mittels Druckleitung und Pumpwerk) das Binnenwasser bei Überlastung des Baches und des Kanalnetzes 

in die Kyll abzuleiten. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Optimierung des Gewässerabschnitts am Braunenbach zwischen Meisburger Straße 
und Beulertweg: 

¶ Verbesserung des Anströmbereichs vor dem Straßendurchlass 

¶ Prüfung einer Vergrößerung des Straßendurchlasses, sofern der nachfolgende 
Durchlass unter der Bahntrasse einen größeren Abflussquerschnitt hat 

VG  
(Vollzug/ 
Betroffenheit: 
VG, OG) 

mittelfristig 

Überprüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit zur Errichtung einer 
Anlage zur Hochwasserentlastung des Binnenwassers bei Hochwasser des 
Braunenbaches und Hochwasser durch Starkregen in der Ortsmitte, zur Ableitung des 
Wassers in die Kyll mittels Druckleitung und Pumpwerk 

VG kurz- bis 
mittelfristig 

Prüfung zur Errichtung zusätzlicher Straßenabläufe in der Bahnhofstraße VG in Prüfung 

Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung des Entwässerungsgrabens entlang der 
Bahntrasse sowie der beiden Durchlassrohre 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Braunenbach gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Braunenbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der Hochwassersicherheit der Ortsnetzstation Beulert Weg (ST-00010 
HS) am Bürgerhaus 

Westnetz dauerhaft 



Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge für die Verbandsgemeinde Gerolstein CLUSTER 1 
Ortsgemeinde Mürlenbach 

35 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Entfernung von Zaunanlagen quer zur Fließrichtung über den Bach 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der αBach vom Riependellά όǀǊǘƭƛŎƘ wŜƳƳŜƭǎōŀŎƘ ƎŜƴŀƴƴǘύ ŦƭƛŜǖǘ ŀǳǎ ŘŜƴ ²ŀƭŘŦƭŅŎƘŜƴ ƴƻǊŘǿŜǎǘƭƛŎƘ ŘŜǊ 

.ŜōŀǳǳƴƎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ wŜƳŜƭǎōŀŎƘά ōƛǎ ȊǳǊ {ŎƘǀƴŜŎƪŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊƘŀƭō ŘƛŜǎŜǊ ȊǳǊ 

aǸƴŘǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ DƻŘŜǎōŀŎƘΦ hōŜǊƘŀƭō ŘŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎ ŦƭƛŜǖǘ ŘŜƳ .ŀŎƘ ŘŜǊ αbŜōŜƴōŀŎƘά ȊǳΣ Ŝin weiteres 

Gewässer 3. Ordnung. Dieses durchfließt zuvor eine Teichanlage (vermutlich ehemaliger Löschweiher). 

9ƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ wŜƳŜƭǎōŀŎƘά ŦƭƛŜǖǘ ŘŜǊ .ŀŎƘ ƛƳ ǳƴǘŜǊŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ƴƛŎƘǘ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ ŀƴ ŘŜǊ 

Bebauung, sondern auf der anderen Straßenseite (siehe Foto oben links). Die Bebauung liegt hier leicht 

erhöht und ist eher durch Oberflächenabfluss aus dem Hang gefährdet. Im oberen Abschnitt der Straße 

fließt der Bach angrenzend zu den bebauten Grundstücken. 

  

Ziel Für den Bach vom Riependell, wie auch für weitere Gewässer 3. Ordnung, wird ein 

Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden, um insgesamt die Unterhaltungsaufgabe an den 

entsprechenden Gewässern in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde zu systematisieren und besser zu 

strukturieren. Das Unterhaltungskonzept soll daher auch im Sinne der Hochwasser- und 

Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf definieren, 

an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände eingehalten werden sollen, um zur 

Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. Zu den Überwachungs- und 

Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und ggf. auch fotografisch 

festgehalten werden. Die Verbandsgemeinde hat für erste Gewässer die Erstellung des 

Unterhaltungskonzepts bereits beauftragt. Es fanden am Bach vom Riependell sowie am Nebenbach erste 

Begehungen zur Aufnahme der Situation und des Unterhaltungsbedarfs statt. 

3.5 Bach vom Riependell (Remmelsbach): Am Remelsbach und Schönecker Straße 5 

  

.ŀŎƘƭŀǳŦ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ wŜƳŜƭǎōŀŎƘά .ŀŎƘƭŀǳŦ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ wŜƳŜƭǎōŀŎƘά 

Maßnahmenbereich Zaunanlage über den Bach  

  

 
















































































































